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Analysen und Berichte Arbeitsmarkt

Olaf Hübler

Flexible Arbeitszeit – Forderungen, Fakten, 
Einschätzungen und Alternativen
In den Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie forderte die Arbeitgeberseite 
eine Ausweitung der Tageshöchstarbeitszeit und die Arbeitnehmerseite eine fl exible 
Arbeitszeitverkürzung mit partiellem Lohnausgleich. Allerdings deuten die Arbeitsmarktdaten 
darauf hin, dass eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten in den letzten Jahren bereits 
stattgefunden hat und weitere Schritte hier nicht dringend geboten sind. Mögliche Ansatzpunkte 
wären jedoch eine Weiterentwicklung der Regelungen zu Arbeitszeitkonten und zur Heimarbeit.
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Prof. em. Dr. Olaf Hübler lehrte empirische Wirt-
schaftsforschung und Ökonometrie an der Leibniz 
Universität Hannover.

Forderungen nach mehr Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt 
haben Tradition und werden insbesondere von Arbeitge-
bern in konjunkturell und strukturell schwierigen Zeiten 
erhoben. Die Beschäftigten sollen sich danach verstärkt 
den Unternehmensbedürfnissen anpassen, um Kosten 
zu sparen und die Konkurrenzfähigkeit der Betriebe zu 
erhalten. In Boom-Phasen soll der Arbeitseinsatz erhöht 
werden, während in Rezessionsphasen ein Abbau an Ar-
beitszeit angestrebt wird. Aber auch kurzfristig auftreten-
de Stoßzeiten und wirtschaftliche Flauten sollen nicht zu 
Über- oder Unterauslastung der Belegschaft führen. Lan-
ge Zeit haben sich Gewerkschaften solchen Forderun-
gen widersetzt. Stabile Beschäftigungsverhältnisse und 
feste Arbeitszeiten standen auf der Agenda und werden 
auch heute noch angestrebt. Atypische Beschäftigung, 
die Teilzeitbeschäftigung, geringfügige und befristete Be-
schäftigung, Midi-Jobs und Leiharbeit, Scheinselbststän-
digkeit und freie Mitarbeit einschließt, bietet den Unter-
nehmen heute verschiedene Möglichkeiten, die Arbeit an 
die Güternachfrage anzupassen.

In neuerer Zeit haben sich Arbeitnehmer und ihre Ver-
treter auf weitere fl exible Arbeitszeitmodelle eingelassen 
und durchaus auch Vorteile erkannt. Ein breites Spektrum 
an Instrumenten wurde in diesem Zusammenhang entwi-
ckelt. Unter dem Schlagwort atmende Betriebe1 sind hier 
Arbeitszeitkonten, Jobsharing, Heimarbeit und Bündnis-
se für Arbeit zu nennen. Modelle dieser Art versuchen 
gleichermaßen Interessen von Arbeitgebern und -neh-
mern zu berücksichtigen.2 Dauer und Lage der Arbeitszeit 
sollen besser als bisher nach den Präferenzen und Anfor-

1 Vgl. T. Haipeter, S. Lehndorff: Atmende Betriebe, atemlose Beschäf-
tigte?, Berlin 2004.

2 Eine genauere Beschreibung der wesentlichen Formen der Arbeitszeit-
fl exibilisierung liefern S. Reuyß, L. Rauschnik, A. Kanamüller: Arbeits-
zeit – Qualitative Ergebnisse für Deutschland, Expertise für die Kom-
mission „Arbeit der Zukunft“, Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf 2016.

derungen der Beschäftigten gestaltet werden.3 Hierzu ge-
hören Möglichkeiten, Anfang und Ende der täglichen und 
wöchentlichen Arbeitszeit innerhalb festgelegter Grenzen 
zu variieren. Bisher gibt es zu wenige Möglichkeiten, die 
Regelarbeitszeit zu verändern. Benötigt werden Arbeits-
muster, die eine stärkere Differenziertheit, einen höheren 
Grad an Heterogenität, mehr Flexibilität und mehr selbst-
bestimmte Berufstätigkeit ermöglichen.

Forderungen der IG Metall

Aktuell fordern Gewerkschaften mehr Arbeitszeitfl exibili-
tät. Prima facie sollte man meinen, hier bestehe kein Inte-
ressenkonfl ikt mit der Unternehmensseite. Das Gegenteil 
ist jedoch der Fall, denn die geforderte Form der Flexi-
bilität entspricht einer Variante der Arbeitszeitverkürzung. 
Für die laufende Tarifrunde in der Metall- und Elektroin-
dustrie geht die IG Metall neben einer Lohnforderung von 
6 % mit einer Wahloption zur Absenkung der Arbeitszeit in 
die Verhandlungen. In allen Tarifgebieten in Ost und West 
sollen Mitglieder der IG Metall zukünftig einen individuel-
len Anspruch erhalten, ihre Arbeitszeit ohne Begründung 
für zwei Jahre auf bis zu 28 Stunden in der Woche absen-
ken zu können und anschließend wieder auf ihre frühere 
Arbeitszeit zurückkehren können.

3 Vgl. H. Seifert: Renaissance der Arbeitszeitpolitik: selbstbestimmt, 
variabel und differenziert, WISO direkt, Analysen und Konzepte zur 
Wirtschafts- und Sozialpolitik, 2014.
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23 Jahre nach Vollendung der 35-Stunden-Woche will die 
IG Metall erstmals wieder kürzere Arbeitszeiten durchset-
zen. Der Unterschied gegenüber früher besteht darin, dass 
die Verkürzung üblicherweise auf zwei Jahre beschränkt 
sein soll. Die grundsätzliche Möglichkeit könnte für 3,9 Mio. 
Beschäftigte von Bedeutung sein. Ausdrücklich gilt die For-
derung auch für den Osten, in dem noch eine tarifl iche Re-
gelarbeitszeit von 38 Stunden vereinbart ist. Schichtarbei-
ter, Eltern junger Kinder und pfl egende Familienangehörige 
sollen für den entgangenen Lohn zudem Ausgleichszahlun-
gen in unterschiedlicher Höhe erhalten. Für Schichtarbei-
ter und andere Beschäftigte mit belastenden Arbeitszeiten 
werden fünf jährliche Freischichten mit einem Entgelt auf 
dem Niveau der untersten Lohngruppe von 750 Euro ver-
langt. Wer zu Hause Angehörige pfl egt oder Kinder unter 14 
Jahren betreut, soll dauerhaft und je nach Einzelfall seine 
Arbeitszeit reduzieren können. Einen Lohnausgleich soll es 
nach den Vorstellungen der Gewerkschaft für einen halben 
Tag pro Woche (3,5 Stunden) geben. Die IG Metall will eine 
Arbeitszeit, die zum Leben passt. Die Beschäftigten sollen 
mehr Zeit für die Familie bekommen, für die Kindererzie-
hung und für die Pfl ege von Angehörigen. Betriebe seien 
heute fl exibel, was die Kunden und die Auslastung in der 
Produktion angehe. Aber es gäbe kaum Flexibilität, die auf 
Menschen Rücksicht nimmt, die Tag für Tag ihre Leistung 
erbringen. Flexibilität dürfe keine Einbahnstraße bleiben.

Mit ihrer Forderung nach einer Wahloption auf Reduzie-
rung der Arbeitszeit will die IG Metall mehr Flexibilität für 
die Beschäftigten erreichen. Zwar sind die Arbeitszeiten 
in den letzten Jahren immer fl exibler geworden, allerdings 
vor allem zum Vorteil der Unternehmen: 57,3 % der Be-
schäftigten machen Überstunden, fast die Hälfte arbeitet 
samstags, ein Viertel sogar sonntags.4 Und gut ein Drittel 
arbeitet im Schichtbetrieb. Das zeigt eine Befragung der 
IG Metall unter bundesweit 680 000 Beschäftigten. Die 
Beschäftigten wollen, so die Gewerkschaft, mehr Plan-
barkeit und mehr Selbstbestimmung über ihre Arbeitszeit 
und damit mehr Freiheit bei der Gestaltung des eigenen 
Lebens. Auch das zeigt die Beschäftigtenbefragung der 
IG Metall. 82 % würden gerne vorübergehend kürzer ar-
beiten. 89 % wünschen sich, dass sie ihre Arbeitszeit 
kurzfristig an ihre Bedürfnisse anpassen können.

Der Präsident des Arbeitgeberverbands, Rainer Dulger, 
rechnet wegen der von der Gewerkschaft auf den Tisch 
gebrachten Thematik „Arbeitszeitverkürzung mit Lohn-
ausgleich“ mit der härtesten Lohnrunde seit Jahrzehn-
ten.5 Er glaubt, dass in manchen Betrieben bis zu 70 % 

4 Ebenda.
5 R. Buchsteiner: Mehr Geld fürs Nichtstun wird es nicht geben, In-

terview mit Rainer Dulger, Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 
4.12.2017, http://www.haz.de/Nachrichten/Wirtschaft/Deutschland-
Welt/Mehr-Geld-fuers-Nichtstun-wird-es-nicht-geben (18.1.2018).

der Beschäftigten Anspruch auf diesen Teillohnausgleich 
hätten. Ein durchschnittlicher Beschäftigter hätte mit der 
angestrebten 28-Stunden-Regelung nur 100 Euro weniger 
netto als bei 35 Stunden Wochenarbeitszeit. Diese Mög-
lichkeit würde massiv genutzt. Das Credo von Gesamt-
metall ist: Wer mehr arbeitet, verdient mehr. Wer weniger 
arbeitet, verdient weniger. Daran soll nicht gerüttelt wer-
den. Der Arbeitgeberpräsident fasst dies so zusammen: 
„Mehr Geld fürs Nichtstun wird es mit uns nicht geben.“6 
Stefan Wolf, der Vizepräsident des Arbeitgeberverbands 
Gesamtmetall, hat sich zu den Gewerkschaftsforderun-
gen wie folgt geäußert: „Die IG Metall hat den Trend der 
Zeit nicht erkannt. Die Metall- und Elektroindustrie befi n-
det sich in einem Transformationsprozess, der viel Geld 
kostet. Deutschland muss wettbewerbsfähig bleiben und 
das gefährdet die IG Metall mit ihren völlig überzogenen 
Forderungen.“7

Die Arbeitgeber vertreten zur Flexibilisierung der Arbeits-
zeit eine andere Argumentationslinie als die IG Metall. Sie 
klagen über die bestehenden täglichen Höchstarbeitszei-
ten und fordern die Neuregelung des starren Arbeitszeit-
rechts.8 Der Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer plädiert 
dafür, auch einmal über zehn Stunden hinaus zu arbeiten 
und den Ausgleich hierfür an anderen Tagen zu nehmen. 
Das Arbeitszeitrecht solle entsprechend von einer Tages-
höchstarbeit auf eine Wochenarbeitszeit umgestellt wer-
den. „Es gehe nicht darum, die Arbeitszeiten pauschal 
zu verlängern, sondern fl exibler auf die Wochentage ver-
teilen zu können“9, betonte Kramer. Die frühere Arbeits-
ministerin Andrea Nahles meinte hierzu: „Wenn Unter-
nehmen Flexibilität einfordern, müssen sie diese auch 
möglich machen. Wir müssen weg von der reinen Anwe-
senheitskultur, hin zu mehr Homeoffi ce und anderen fl exi-
blen Möglichkeiten kommen. Mehr Flexibilität darf es nur 
gegen mehr Sicherheit geben, wobei auch genug Zeit für 
Familie bleiben muss.“10 Der Deutsche Gewerkschafts-
bund (DGB) sieht dies ähnlich: „Mehr Flexibilität darf nicht 
einseitig zu Lasten der Beschäftigten gehen. Jeder muss 
die Möglichkeit haben, sich aus der Arbeit auch wirklich 
in Freizeit auszuklinken. Nötig ist ein rechtlicher Anspruch 

6 Ebenda.
7 Vgl. o. V.: Tarifrunde der Metallindustrie – Arbeitgeber: IG Metall-

Forderungen „überzogen“, Interview mit Stefan Wolf, ZDF vom 
11.10.2017, https://www.zdf.de/nachrichten/heute/arbeitgeber-ig-
metall-forderungen-voellig-ueberzogen-100.html (18.1.2018).

8 O. V.: Arbeitgeber klagen weiterhin über tägliche Höchstarbeitszeit, 
dpa/Haufe Online-Redaktion vom 1.4.2016, https://www.haufe.de/
personal/arbeitsrecht/arbeitgeber-klagen-ueber-taegliche-hoechst-
arbeitszeit_76_345392.html (18.1.2018).

9 Vgl. o. V.: Arbeitgeber fordern fl exiblere Arbeitszeiten – DGB für Recht 
auf Ruhe, dpa/heise online vom 29.3.2016, https://www.heise.de/
newsticker/meldung/Arbeitgeber-fordern-flexiblere-Arbeitszeiten-
DGB-fuer-Recht-auf-Ruhe-3152582.html (18.1.2018).

10 O. V.: Arbeitgeber klagen weiterhin ..., a. a. O.
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Abbildung 1
Wettbewerbsdruck, Leiharbeit, Befristungen und 
bezahlte Überstunden in Deutschland
Jahresdurchschnittswerte der Jahre 2005 bis 2016, in % der Betriebe

1 Erfragt wird im SOEP, ob der Betrieb einem hohen, mittleren, geringen 
oder keinem Wettbewerbsdruck ausgesetzt ist. Hier ist der Anteil der Be-
triebe angegeben, die erstere Kategorie angekreuzt haben.

Quelle: IAB-Betriebspanel.

auf Mitbestimmung bei der Verteilung der Arbeitszeiten.“11 
Die Ankündigung, ein Recht zur Rückkehr von einer Teil- 
in eine Vollzeitstelle schaffen zu wollen, kritisierte Arbeit-
geberpräsident Kramer heftig.12 Die betrieblichen Mög-
lichkeiten könnten nur jeweils individuell geregelt werden 
und das Arbeitszeitgesetz müsse mehr Raum für tarifl iche 
und betriebliche Regelungen lassen.

Eine ähnliche Auffassung wie die Arbeitgeber vertritt der 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung. In seinem Jahresgutachten 
2017/18 fordert er, das Arbeitszeitgesetz so anzupassen, 
dass nicht mehr die tägliche, sondern die wöchentliche 
Höchstarbeitszeit festgelegt wird.13 Das könne helfen, die 
Arbeitszeit fl exibler auf die Wochentage zu verteilen. Auch 
legale Abweichungen von der bisher geltenden Mindestru-
hezeit von elf Stunden könnten in diesem Zusammenhang 
sinnvoll sein. Damit sollten Unternehmen ihre Mitarbeiter 
fl exibler einsetzen können. Feste Bürozeiten stimmen nicht 
mehr mit der Realität einer zunehmend vernetzten Wirt-
schaft überein, so der Vorsitzende des Sachverständigen-
rats für Wirtschaft, Christoph Schmidt: „Firmen müssten 
im heutigen Wettbewerbsleben schnell ihre Teams zusam-
menrufen können. Es sollte möglich sein, abends noch an 
einer Telefonkonferenz teilzunehmen und dann früh mor-
gens beim Frühstück die eingetroffenen Mails zu lesen.“14 
Das würde nicht nur den Firmen helfen, sondern auch den 
Mitarbeitern, die mit der digitalen Technik fl exibler arbeiten 
könnten. Eine Flexibilisierung dürfe aber nicht eine heimli-
che Ausweitung der Arbeitszeiten bedeuten. Ebenso lehnt 
der Sachverständigenrat für Wirtschaft eine Verkürzung der 
Gesamtarbeitszeit sowie ein gesetzlich garantiertes Rück-
kehrrecht aus einer Teilzeit- in eine Vollzeitbeschäftigung ab.

Arbeitsmarktdaten

Bevor die Vorschläge zur Flexibilisierung auf dem Arbeits-
markt diskutiert werden, ist es erforderlich, die Argu-
mente der Arbeitgeber und der Gewerkschaften anhand 
von Arbeitsmarktdaten mit Fakten zu unterlegen. Es wird 
geprüft, wie es mit der Wettbewerbsfähigkeit deutscher 
Unternehmen steht, wie stark welche fl exiblen Arbeits-
zeitmodelle verbreitet sind, welche Bedürfnisse Arbeit-

11 O. V.: Arbeitgeber fordern fl exiblere Arbeitszeiten, Zeit online vom 
29.3.2016, http://www.zeit.de/news/2016-03/29/arbeitsmarkt-arbeit-
geber-fordern-fl exiblere-arbeitszeiten-29094203 (18.1.2018).

12 Vgl. Arbeitgeber fordern fl exiblere Arbeitszeiten – DGB für Recht auf 
Ruhe, a.a.O.

13 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung: Für eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik, 
Jahresgutachten 2017/18, Kapitel 1, S. 36.

14 Vgl. o. V.: Wirtschaftsweise fordern Ende des Acht-Stunden-Tags, 
Deutsche Wirtschaftsnachrichten vom 12.11.2017, https://deutsche-
wirtschafts-nachrichten.de/2017/11/12/wirtschaftsweise-fordern-
ende-des-acht-stunden-tags/ (18.1.2018).

nehmer in Bezug auf die Arbeitszeit haben und welche 
Entwicklungen sich offenbaren.

Abbildung 1a macht zunächst deutlich, dass der Anteil der 
Betriebe mit hohem Wettbewerbsdruck rückläufi g ist.15 Die-
se Entwicklung gibt also keinen besonderen Anlass, ver-
stärkt auf Flexibilität zugunsten der Unternehmen zu setzen. 
Denn bei sinkendem Wettbewerbsdruck sind die Unterneh-
men auf den fl exiblen Einsatz ihrer Arbeitskräfte weniger an-
gewiesen. Es könnte jedoch andere Anzeichen geben, die 
eine Trendwende erwarten lassen. In diese Richtung deutet 
ein Rückgang der Zahl von Betrieben, die Leiharbeiter be-
schäftigen (vgl. Abbildung 1b). Und mit einer zeitlichen Ver-
zögerung ist auch ein Abbau an befristeter Beschäftigung zu 
beobachten (vgl. Abbildung 1c). Beide Instrumente erhöhen 
die betriebliche Flexibilität. Stehen sie weniger zur Verfü-
gung oder werden sie weniger genutzt, so bedarf es ande-
rer Instrumente, um die Flexibilität aufrechtzuerhalten. Der 
bis 2012 steigende Anteil der Betriebe mit Überstunden, die 
bezahlt werden, kehrt sich danach um (vgl. Abbildung 1d). 
Ab 2012 wurde es kostengünstiger, Überstunden als Mit-
tel einer fl exiblen Anpassung an steigende Güternachfrage 
einzusetzen. Offenbar wurde ein wachsender Teil der an-

15 Diese und die folgenden Abbildungen zeigen lokalgewichtete Glät-
tungslinien, vgl. O. Hübler: Einführung in die empirische Wirtschafts-
forschung, München, Wien 2005, S. 221 f. 
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fallenden Tätigkeiten mit regulärer Beschäftigung erledigt. 
Über die Kausalität der Entwicklungen in den Abbildungen 
1a-d ist damit nichts gesagt. Der Verlauf der vier Indikatoren 
deutet aber nicht in jedem Fall in die gleiche Richtung. Es 
spricht jedoch mehr für eine gewisse Entspannung für die 
Unternehmen beim Zwang zur Flexibilisierung.

Verstärkte Unterstützung erfährt diese Behauptung durch 
die Abbildungen 2a-c. Insbesondere Abbildung 2a liefert 
einen Hinweis darauf, dass sich seit 2005 die Möglich-
keiten einer fl exiblen Arbeitszeitanpassung verbessert 
haben. Immer mehr Betriebe haben Arbeitszeitkonten für 
ihre Mitarbeiter eingerichtet. Dies lässt keine Schlüsse 
darüber zu, welcher Ausgleichszeitraum den Arbeitszeit-
konten zugrunde liegt und ob die Konten mehr im Interes-
se der Belegschaft oder mehr im Interesse des Unterneh-
mens genutzt werden. Andere Untersuchungen zeigen, 
dass die Produktivität in Betrieben mit Arbeitszeitkonten 
über der in anderen Betrieben liegt.16 Gleiches gilt für das 
durchschnittliche Einkommen pro Beschäftigten, die In-
vestitionen, das Qualifi kationsniveau, die Teilzeitbeschäf-
tigung und die Firmengröße. Aber auch der Wettbewerbs-
druck in Betrieben mit Arbeitszeitkonten ist größer.

16 Vgl. L. Bellmann, O. Hübler: Working time accounts and fi rm perfor-
mance in Germany, in: IZA Journal of European Labor Studies, 4. Jg. 
(2015), H. 25.

Der steigende Anteil an Beschäftigten mit Teilzeitbe-
schäftigung (vgl. Abbildung 2b) wie auch der mit geringfü-
giger Beschäftigung (vgl. Abbildung 2c) können ebenfalls 
als ein Hinweis auf mehr Flexibilität für die Unternehmen 
gewertet werden. Es ist jedoch keine Aussage darüber 
möglich, ob dies auch im Interesse der Beschäftigten 
liegt. Ein Blick auf Abbildung 2d lässt zwei unterschiedli-
che Interpretationen zu: Der Anteil der Betriebe, die hohe 
Fehlzeiten als ernstes Personalproblem für ihr Unterneh-
men sehen, ist in dem betrachteten Zeitraum durchgängig 
gestiegen. Zunehmende Fehlzeiten können einerseits die 
Folge eines wachsenden Arbeitsdrucks sein, verbunden 
mit mehr Krankmeldungen. Aber andererseits können sie 
auch Ausdruck einer verbesserten Verhandlungsposition 
der Arbeitnehmer sein, deren Krankmeldungen nicht mit 
Sanktionen einhergehen.

Eine deutliche Warnung im Hinblick auf eine nachlas-
sende Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen ist 
der Rückgang der Arbeitsproduktivität, wie Abbildung 3a 
zeigt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass diese Entwick-
lung bei der Arbeitsproduktivität pro Kopf überwiegend 
durch den Anstieg der Teilzeitbeschäftigung bedingt ist. 
Aber auch die Gesamtzahl der tatsächlich geleisteten 
Arbeitsstunden ist gestiegen, der Output allerdings weni-
ger, sodass sich auch beim Output pro Arbeitsstunde ein 
Rückgang zeigt.17 Dies ist kein spezifi sch deutsches Pro-
blem.18 Die Produktivität je Arbeitsstunde (vgl. Abbildung 
3b) verläuft zwar anders als die Pro-Kopf-Produktivität, 
aber in den letzten Jahren zeigt sich auch hier eine rück-
läufi ge Tendenz.

17 Vgl. M. Collewet, J. Sauermann: Working hours and productivity, IZA 
Diskussionspapier, Nr. 10722, Bonn 2017.

18 Vgl. O. Blanchard, J.-P. L‘Huillier, G. Lorenzoni: Short-run effects of lo-
wer productivity growth. A twist on the secular stagnation hypothesis, 
NBER Working Paper, Nr. 23160, Cambridge MA 2016.

1 Produktivität wird gemessen als Umsatz pro Beschäftigten/10000 oder 
als Umsatz pro Arbeitsstunde/10000, bezogen auf ein Jahr.

Quelle: IAB-Betriebspanel.

1 Gemessen wird dort in jährlichen Anteilswerten an Betrieben, in denen 
es Arbeitszeitkonten gibt, in Anteilen an Teilzeitbeschäftigten bzw. an Ar-
beitskräften mit geringfügiger Beschäftigung. 2 Anteil der Betriebe, die 
hohe Fehlzeiten als ernstes Personalproblem für ihr Unternehmen sehen.

Quelle: IAB-Betriebspanel.

Abbildung 2
Arbeitszeitkonto, Teilzeit- und geringfügig 
Beschäftigte sowie Fehlzeiten in Deutschland
Jahresdurchschnittswerte der Jahre 2005 bis 2016, in %

Abbildung 3
Produktivität je Mitarbeiter sowie Arbeitsstunde in 
Deutschland1

Jahresdurchschnittswerte der Jahre 2005 bis 2016
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Die Arbeitszufriedenheit ist in den letzten Jahren erkenn-
bar gestiegen (vgl. Abbildung 4a). Das gilt sowohl für die 
besser Verdienenden als auch für die weniger gut Verdie-
nenden.19 Daraus lässt sich kein Signal ablesen, dass Ge-
werkschaften verstärkt auf eine Verbesserung der Work-
Life-Balance drängen müssten. Die Zufriedenheit am 
Arbeitsplatz wird nicht nur darüber bestimmt, inwieweit 
Arbeits- und Privatleben gut koordiniert werden können. 
Immerhin zeigen die Erhebungen des Linked Personnel 
Panels (LPP), dass die Mehrheit der Beschäftigten nicht 
der Meinung ist, die Anforderungen ihrer Arbeit störe ihr 
Privat- und Familienleben.20 Diese Einschätzung hat sich 
bei der zweiten Erhebung 2014/2015 gegenüber der ers-
ten Erhebung 2012/2013 noch erhöht. Über einen länge-
ren Zeitraum liegen hierfür keine Angaben vor.21

Etwas anders sieht das Ergebnis aus, wenn auf die ge-
wünschte Arbeitszeit pro Woche geschaut wird. Abbil-
dung 4b macht deutlich, dass diese im Laufe der Jahre 
deutlich gesunken ist, und sie liegt im Durchschnitt in al-
len Jahren unter der effektiven Arbeitszeit. Wie auch bei 
der Arbeitszufriedenheit ist hier eine Bewegung für Bezie-
her mit geringerem und höherem Einkommen von 2005 
bis 2016 in die gleiche Richtung zu beobachten. Die Kur-
ven für die gewünschte und die tatsächliche Arbeitszeit 
verlaufen nahezu parallel.22 Offenbar hat die Flexibilisie-
rung der Arbeitszeit dazu geführt, dass sich die tatsächli-
che Arbeitszeit partiell den Wünschen angepasst hat. Der 
Rückgang der gewünschten Arbeitszeit steht im Einklang 
mit der Forderung der IG Metall nach der Wahloption auf 
Reduzierung der Arbeitszeit.

Wegen der von der Gewerkschaft ins Spiel gebrachten 
Begründung, dass diese Option vor allem für Eltern mit 
jüngeren Kindern relevant ist, sollte ein Blick auf Abbil-
dung 4c geworfen werden. Während zunächst ein Anstieg 
der von den Eltern geleisteten Kinderbetreuungszeiten zu 

19 Wenn im Folgenden von besser Verdienenden und weniger gut Ver-
dienenden gesprochen wird, dann beziehen sich die Aussagen auf 
Personen oberhalb des oberen und unterhalb des unteren Einkom-
mensquartils. Die Aussagen basieren auf eigenen Berechnungen aus 
dem SOEP, verglichen werden Werte von 2005 mit denen von 2016.

20 Vgl. S. Broszeit, S. Wolter: LPP – Linked Personnel Panel (Datendoku-
mentation der ersten Welle), FDZ-Datenreport, Nr. 01/2015, Nürnberg 
2015; S. Broszeit, P. Grunau, S. Wolter: LPP – Linked Personnel Panel 
1415 (Datendokumentation der zweiten Welle), FDZ-Datenreport, Nr. 
06/2016, Nürnberg 2016.

21 In der ersten Welle ergab sich ein Durchschnittswert von 3,64 und in 
der zweiten Welle von 3,90. Der Unterschied zwischen diesen bei-
den Werten ist statistisch signifi kant. Die interviewten Beschäftigten 
konnten auf die Frage, ob die berufl ichen Anforderungen das Privat- 
und Familienleben stören, auf einer Skala von 1 bis 5 antworten: (1) 
der Aussage wird voll und ganz zugestimmt; (2) die Aussage trifft 
überwiegend zu; (3) unentschieden; (4) die Aussage trifft überwie-
gend nicht zu; (5) die Aussage trifft überhaupt nicht zu.

22 SOEP, eigene Berechnung. Die Befragten sollten bei ihrer Antwort auf 
die gewünschte Arbeitszeit berücksichtigen, dass sich der Verdienst 
entsprechend der Arbeitszeit ändert.

beobachten ist, hat sich der Trend danach umgekehrt und 
weist zuletzt wieder leicht nach oben. Die zwischenzeit-
liche Abwärtsbewegung dürfte vor allem durch den seit 
2013 geltenden Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz für 
Kinder zwischen einem und drei Jahren zu erklären sein. 
Demgegenüber ist der zeitliche Aufwand für die Versor-
gung und Betreuung pfl egebedürftiger Personen in den 
letzten Jahren, überlagert von einer Wellenbewegung, 
gestiegen.23 Allerdings ist der Aufwand pro Tag im Durch-
schnitt um ein Vielfaches geringer als bei der Kinderbe-
treuung. Die festgestellten Zeiten für Kinderbetreuung 
und pfl egebedürftiger Personen lassen keinen eindeuti-
gen Schluss zu, ob ein erhöhter Bedarf an Arbeitszeitre-
duktion besteht, um einer verbesserten Kindererziehung 
und Pfl ege von meist älteren Angehörigen innerhalb der 
Familie gerecht werden zu können. Festzuhalten ist je-
doch, dass die Kinderbetreuungs- und Pfl egezeiten pro 
Tag bei Beziehern niedriger Einkommen deutlich über de-
nen der Bezieher höherer Einkommen liegen.24 Das lässt 
sich überwiegend durch die Teilzeitbeschäftigung von 
Frauen erklären, die mehr Zeit für die Kinderbetreuung 
und Pfl ege aufwenden, aber auch ein geringeres Einkom-
men haben als Vollzeitbeschäftigte.

Vielleicht kommt es in der heutigen Zeit weniger auf ein 
Absenken der Arbeitszeit in bestimmten Lebensphasen 

23 Vgl. SOEP 2005 bis 2016, eigene Berechnung.
24 Diese Aussage besitzt z. B. Gültigkeit für die Jahre 2005 und 2016, wie 

sich aufgrund eigener Berechnungen aus dem SOEP ergab.

Abbildung 4
Arbeitszufriedenheit, Arbeits-/Kinderbetreuungszeit 
sowie fl exible Arbeitszeit in Deutschland

1 Arbeitszufriedenheit wird auf einer Skala von 0 bis 10 gemessen 
(0 = ganz und gar unzufrieden, …, 10 = ganz und gar zufrieden). 

Quelle: SOEP 2005 bis 2016.
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Durchschnitt (2,57) statistisch signifi kant schlechter als 
der derjenigen, die pro Woche länger arbeiten als 75 % der 
Beschäftigten (2,43). Ergänzend lassen sich Ergebnisse 
heranziehen, die sich nur auf einen schlechten Gesund-
heitszustand beziehen. Danach bezeichneten 2016 unter 
denen, die wenig gearbeitet haben, 5,1 % ihre Gesundheit 
als schlecht. Die entsprechende Prozentzahl für Arbeits-
kräfte mit langer Arbeitszeit ist dagegen nur 1,2 %.27 Auch 
wenn damit keine klare Aussage über die Gesundheitsge-
fährdung durch eine zunehmende Tageshöchstarbeitszeit 
getroffen werden kann, so sprechen die genannten Zahlen 
nicht für ein absolutes Tabu einer Anhebung der Höchst-
grenze bei der Tagesarbeitszeit.

Die Arbeitgeber sehen bei einer Realisierung des Vor-
schlags der IG Metall erhebliche und kaum kalkulierbare 
Kostenbelastungen und Unsicherheit bei der zeitlichen 
Planung auf sich zukommen. Der Vorschlag, der die Work-
Life-Balance verbessern soll, beinhaltet über die reine 
Lohnforderung hinausgehend einen weiteren Lohnanstieg, 
der sich durch die Arbeitsreduzierung mit partiellem Lohn-
ausgleich ergibt. Insbesondere kleine und mittelgroße Be-
triebe hätten Schwierigkeiten, die Ausfälle auszugleichen. 
Zu erwarten ist, dass vornehmlich besser verdienende und 
höher qualifi zierte Arbeitskräfte die individuelle Wahlopti-
on zur vorübergehenden Arbeitszeitreduktion in Anspruch 
nähmen. An Fachkräften besteht aber in vielen Bereichen 
ein erkennbarer Mangel, sodass sich das Problem fehlen-
der qualifi zierter Arbeitskräfte noch verschärfen würde.28 
Nur wenn die Inanspruchnahme zeitlich und vom Umfang 
gut getaktet wäre, ließe sich bei einer überschaubaren Be-
lastung für die Unternehmen einiges ermöglichen.

Nach dem gegenwärtigen Stand sind die Flexibilisie-
rungsforderungen der Arbeitgeber und die der Arbeitneh-
mer konträr zueinander und keines der Ziele hat absolute 
Priorität. Nur wenn es gelingt, ein Maßnahmenbündel zu 
schnüren, das per Saldo beiden Seiten Vorteile bringt, 
kann es erfolgreich sein. Nur bei einem Geben und Neh-
men ist die Gefahr vergleichsweise gering, dass Forde-
rungen blockiert werden, oder dass jede Seite versucht, 
die Vereinbarungen zugunsten der anderen Seite zu un-
terlaufen. Ein Mittel ist, erfolgreiche Instrumente der Ver-
gangenheit in diesem Sinne weiterzuentwickeln. Beson-
ders dem Instrument der Arbeitszeitkonten und der Heim-
arbeit ist hier eine große Bedeutung beizumessen. Bieten 
sie doch sowohl den Arbeitnehmern als auch den Arbeit-
gebern eine gute Möglichkeit der Anpassung an die eige-
nen Bedürfnisse. Bei der Ausgestaltung besteht jedoch 

27 Vgl. SOEP 2016, eigene Berechnungen.
28 Zum Fachkräftemangel in Niedersachsen vgl. K. Gerlach, O. Hübler, 

W. Meyer: Betriebliche Suche und Besetzung von Arbeitsplätzen für 
qualifi zierte Tätigkeiten in Niedersachsen – Gibt es Defi zite an geeig-
neten Bewerbern?, in: Neues Archiv Niedersachsen, 2015, S. 120-140.

an als auf Zeitsouveränität. Abbildung 4d zeigt den Be-
schäftigtenanteil mit fl exibler Arbeitszeit. Seit 2005 ist 
zunächst ein kurzer Anstieg zu verzeichnen. Es folgen 
ein deutlicher Abfall und schließlich wieder ein leichter 
Anstieg. Dabei wird das Ausgangsniveau jedoch nicht 
wieder erreicht. Festzuhalten bleibt, dass der Anteil der 
Personen mit fester Arbeitszeit bei Beziehern hoher Ein-
kommen über dem der Personen mit niedrigem Einkom-
men liegt.25 Ob diejenigen mit fl exibler Arbeitszeit mehr 
Freiheit bei der zeitlichen Verteilung zwischen Arbeits- 
und Freizeit haben, muss anhand der vorliegenden Infor-
mationen offen bleiben. Zu vermuten ist jedoch, dass bei 
Durchsetzung der gewerkschaftlichen Forderung eher 
die Besserverdienenden eine solche Wahloption wahr-
nehmen werden. Selbst bei einem partiellen fi nanziellen 
Ausgleich werden Geringverdienende sich den durch die 
Stundenreduktion bedingten Einkommensausfall nicht 
leisten können, auch wenn ihr Wunsch nach weniger Ar-
beit eindeutig größer ist als bei denjenigen, die hohe Ein-
kommen beziehen.

Einschätzung der Forderungen und alternative 
Ausgestaltung

Die Ausführungen zeigen keineswegs, dass ein dringender 
Handlungsbedarf für fl exiblere Arbeitszeiten bei Arbeitge-
bern und Gewerkschaften besteht. Seit Beginn der Jahr-
tausendwende hat der Umfang an fl exibler Arbeitszeit zwar 
nicht generell zugenommen, aber das Spektrum an Maß-
nahmen zur Flexibilisierung wurde ausgeweitet. Bei einer 
Aufweichung der gesetzlichen Regelungen über Höchst-
grenzen der Tagesarbeitszeit und der Pausenregelungen 
wird die Gefahr einer gesundheitlichen Gefährdung der 
Beschäftigten gesehen. Eine Verschlechterung der Work-
Life-Balance wird befürchtet. Für 2016 ergibt sich hierzu 
folgendes: 24 % der Beschäftigten haben einen Anspruch 
auf bezahlte Arbeitspausen mit einer Durchschnittsdauer 
von 36 Minuten. Wahrgenommen werden 33 Minuten und 
von 1 % der Beschäftigten werden bezahlte Pausen nicht 
in Anspruch genommen.26 Es lassen sich keine statistisch 
gesicherten Unterschiede bei der subjektiven Beurteilung 
des Gesundheitszustands (1 = sehr gut, …, 5 = schlecht) 
zwischen Beschäftigten, denen bezahlte Arbeitspausen 
gewährt werden, und solchen, die diese nicht erhalten, 
feststellen. Gleiches gilt beim Vergleich der Beschäftig-
ten, die Pausen in Anspruch nehmen, und denjenigen, die 
dies nicht tun. Der subjektiv empfundene Gesundheitszu-
stand derjenigen, die eine wöchentliche Arbeitszeit unter-
halb des unteren Arbeitszeitquartils nennen, ist jedoch im 

25 Dieses Ergebnis basiert auf eigenen Berechnungen aus dem SOEP 
der Jahre 2005 und 2016. Zu erklären ist das damit, dass Teilzeitbe-
schäftigte üblicherweise zu den Geringverdienern gehören, aber auch 
häufi ger eine fl exible Arbeitszeit haben.

26 Eigene Berechnungen aus dem SOEP 2016.
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noch Bedarf nach mehr Flexibilität. Dies betrifft sowohl 
den Ausgleichszeitraum als auch die Möglichkeiten einer 
Anpassung und die Einbindung monetärer Ausgleichs-
zahlungen bei Arbeitszeitkonten. Die Heimarbeit muss 
besser als bisher üblich mit Tätigkeiten am Arbeitsplatz 
abgestimmt werden.29 Zudem bedarf es einer genauen 
Erfassung der geleisteten Arbeit von zu Hause. Das ist 
sowohl für die Arbeitnehmer als auch für die Unterneh-
men wichtig. Ein Teil der Beschäftigten neigt bei Heimar-
beit dazu, länger und mit höherem Einsatz zu arbeiten als 
vereinbart, hält Pausen nicht ein und gefährdet die eigene 
Gesundheit und das Familienleben. Andere nutzen ihre 
Autonomie zugunsten von mehr Freizeit.

Arbeitszeitkonten und Heimarbeit sollten kombiniert wer-
den und nach beiden Seiten ist eine Ausweitung erstre-
benswert. Das IAB-Betriebspanel für 2016 zeigt folgende 
prozentuale Aufteilung der Betriebe mit Arbeitszeitkon-
ten nach der Länge des Zeitraums für den Ausgleich von 
Über- und Minusstunden:

≤ 6 Monate   19 %
> 6 Monate bis ≤ 12 Monate  42 %
> 12 Monate bis ≤ 24 Monate  3 %
> 24 Monate    1 %
Kein fester Ausgleichszeitraum  35 %

Wenn kein fester Ausgleichszeitraum besteht, dann ist 
dies ein scheinbarer Hinweis auf Flexibilität, lässt aber 
die Frage der praktischen Handhabung offen. Vielmehr 
wären drei Konten für den Arbeitszeitausgleich nach den 
gegenwärtigen Bestrebungen von Vorteil: (1) kurzfristi-
ges Konto, Ausgleich bis zu einer Woche; (2) mittelfristi-
ges Konto, Ausgleich bis zu zwei Jahren; (3) langfristiges 
Konto, Ausgleich bis zu zehn Jahren. Zum ersten Konto 
passt die Forderung der Arbeitgeber, zum dritten Konto 
die der IG Metall. Das zweite Konto nimmt eine Zwischen-
stellung ein und könnte für Sabbaticals der Beschäftigten 
und bei Umstrukturierungen der Betriebe von Bedeutung 

29 Vgl. zu den Vor- und Nachteilen der Heimarbeit z. B. L. Bellmann, 
W. Widuckel: Homeoffi ce – Fluch und Segen, IAB-Forum, 2017; D. 
de Vos, E. Meijers, M. van Ham: Working from Home and the Wil-
lingness to Accept a Longer Commute, IZA Diskussionspapier, Nr. 
10875, Bonn 2017; A. Hammermann, O. Stettes: Mobiles Arbeiten in 
Deutschland und Europa, in: IW Trends, Nr. 3/2017.

sein. Zudem könnte Heimarbeit unter diese Kategorie fal-
len. In neuen Tarifverhandlungen oder bei Verhandlungen 
zwischen Unternehmensleitung und Betriebsrat sollte 
festgelegt werden, zu welchen Bedingungen Übergänge 
von einem zum anderen Arbeitszeitkonto möglich sind, 
ausgedrückt in Lohnäquivalenten. Haben z. B. Arbeit-
geber Interesse an einem längeren Ausgleichszeitraum 
als bisher praktiziert, so können sie sich dies durch ei-
nen Lohnaufschlag in Form einer übertarifl ichen Lohn-
erhöhung erkaufen. Entsprechend wäre umgekehrt z. B. 
die Forderung der IG Metall mit einem Lohnabschlag zu 
versehen. Ausgleichszahlungen für verringerten Lohn bei 
Arbeitszeitreduktion sollten nicht Gegenstand von Lohn-
verhandlungen sein. Wenn, dann ist die Sozialpolitik für 
eine Honorierung der Kindererziehung, die mit einer Ar-
beitszeitreduktion einhergeht, zuständig. Bei der Mütter-
rente fordern die Gewerkschaften auch, dass sie künftig 
komplett aus der Staatskasse fi nanziert wird.30

Die Verknüpfung von Heimarbeit und Arbeitszeitkonto lie-
ße sich dadurch erreichen, dass die zu Hause geleistete 
Arbeit, die über die kontraktmäßige Vereinbarung hinaus-
geht, in ein Arbeitszeitkonto einfl ießt. In einigen Betrieben 
geschieht dies bereits. Nach der ersten Welle des Linked 
Personnel Panels haben 17,41 % der Beschäftigten Ar-
beit zu Hause geleistet und bei diesen sind 11,13 % der 
Heimarbeit in Arbeitszeitkonten eingefl ossen. Die ent-
sprechenden Werte für die zweite Welle beliefen sich auf 
18,52 % und 14,74 %. In den mit Abstand meisten Fällen 
war die Heimarbeit mit dem Gehalt abgegolten und bei 
ca. 10 % erfolgte eine zusätzliche fi nanzielle Kompensa-
tion.31 Eine Verwirklichung des Gedankens, Mehrarbeits-
zeit,  die zu Hause ausgeübt wird, auf einem Zeitkonto 
anzusparen, böte für die Beschäftigten individuell eine 
weitere Möglichkeit der selbstbestimmten Flexibilität und 
ginge nicht zulasten der Betriebe. Dies wäre gegebenen-
falls sogar vereinbar mit der Aufweichung der bestehen-
den maximalen Tagesarbeitszeit.

30 Vgl. o. V.: DGB fordert höhere Renten, Spiegel online vom 3.3.2017, 
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/rente-deutscher-gewerk-
schaftsbund-fordert-erhoehung-des-rentenniveaus-a-1137199.html 
(18.1.2018).

31 Eigene Berechnungen aus dem Linked Personnel Panel der ersten 
Welle (2012/2013) und zweiten Welle (2015) der Beschäftigtenbefra-
gung.


